
 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Emsland  DE73 2665 0001 0015 0009 04   NOLA DE 21EMS 
Emsl. Volksbank eG  DE54 2666 1494 0010 0501 00   GENODEF1MEP 
Volksbank Emstal eG  DE39 2806 9991 2411 3077 00   GENODEF1LTH 
OLB AG  DE79 2802 0050 7661 1110 00   OLBODEH2XXX 

Besuchszeiten: 
Mo. 8.00 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr (Termine) 
Di. 8.00 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi. 8.00 - 12.30 Uhr 
Do. 8.00 - 12.30 Uhr (Termine) u. 14.00 - 17.45 Uhr 
Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 

 

 

 
 
 

Samtgemeinde Dörpen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Hauptstraße 25 
26892 Dörpen 
www.doerpen.de 

Samtgemeinde Dörpen – Postfach 11 40 – 26888 Dörpen   
 
Samtgemeinde Dörpen 
-Friedhofsverwaltung- 
Hauptstr. 25 
26892 Dörpen 
 
 

 Vermittlung:   
 Durchwahl:  
 Telefax:  
 Mail:  
 
Auskunft erteilt:  
Zimmer Nr.:  
 
Ihr Schreiben:  
Ihr Zeichen:  
Mein Zeichen:  

(0 49 63) 4 02 – 0 
(0 49 63) 4 02 – 306 
(0 49 63) 4 02 – 330 
 andrees@doerpen.de 
 
Frau Andrees 
306 
 
 
 
00/553.10.00/2020-0001     
 
 

 Dörpen, den ___________________ 

 
Antrag auf Verkleinerung/ (vorzeitige) Rückgabe einer Grabstätte auf dem kommunalen 
Friedhof in Neulehe oder Neubörger der Samtgemeinde Dörpen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die nachfolgend genannte Grabstätte auf dem Friedhof             Neulehe         Neubörger: 
 
Beigesetzte Person(en) (Vor-/Nachname, Sterbedatum): 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Grabstätten-Nr. (falls bekannt): _________________________ 
 
Art des Grabes: _____________________   Anzahl Stellen: ________ davon belegt: _________ 
 
stelle ich als Nutzungsberechtigte/r hiermit einen Antrag auf (zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen): 
 Verkleinerung der oben genannten Grabstätte  

von ____ Grabstellen auf _____ Grabstellen ab dem _____________ (Datum) 
 (vorzeitige) Rückgabe des oben genannten Grabes ab dem ____________ (Datum) 

 
Allgemeine Informationen: 
Eine Grabstätte kann nur verkleinert oder zurückgegeben werden, wenn die Ruhefrist der dort beigesetzten Person(en) 
abgelaufen ist. Die Ruhefrist für eine Urnenbestattung beträgt 20 Jahre und für eine Bestattung im Sarg 30 Jahre. 
Mit einer Verkleinerung oder (vorzeitigen) Rückgabe des Grabes kann erst nach Zustimmung der Friedhofsverwaltung der 
Samtgemeinde Dörpen begonnen werden. Die Vorgehensweise wird in der Genehmigung beschrieben. 
Eine Erstattung bereits entrichteter Gebühren erfolgt nicht. 



 - 2 - 

 

Erklärung des/r Antragstellers/in (Nutzungsberechtigte/-r): 
 
 
(Vor- und Nachname) 

 
 
(Straße, Hausnummer) 
 
_________   ____________________________ 
(PLZ)                      (Ort) 

 
_______________________________________ 
(E-Mail-Adresse) 

 
 
Als Antragsteller/in erkläre ich hierdurch ausdrücklich, dass ich Gebührenschuldner/in im Sinne der 
Friedhofsgebührensatzung der Samtgemeinde Dörpen bin und die für die Bearbeitung meines Antrags 
gegebenenfalls anfallenden Verwaltungsgebühren übernehme.  
Mir ist bekannt, dass ich mit der Rückgabe des Nutzungsrechts das Recht auf Beisetzung, Pflege und 
Gestaltung der (Teil-)Grabstätte verliere und die Rückgabe/Verkleinerung eine Einebnung zur Folge 
hat.  
(Die geltende Satzung und die dazugehörige Gebührenordnung sind online auf der Homepage der Samtgemeinde Dörpen einzusehen.) 

 
Ich erkläre mich bereit, die beantragte Verkleinerung/Rückgabe nach Erteilung der Genehmigung und 
nach den Vorgaben, welche in der Genehmigung vorgegeben werden, durchzuführen. 
 
 
 
 
 
___________________ _______________________________ 
(Datum) (Unterschrift Antragsteller/-in) 

 
 

 
 

 


